
	[bookmark: _Hlk193966683]Aufgaben von Zusatzkräfte ohne spezifische pädagogische Ausbildung:
Zusatzkräfte ohne spezifische pädagogische Ausbildung unterstützen die pädagogischen Fachkräfte darin, die pädagogischen Aufgaben effektiv zu erfüllen.
Daher haben sie insbesondere folgende Aufgaben:

A. Mitwirkung zur Wahrung der Aufsichtspflicht:
„Die Beschäftigten sind im Rahmen der vom Träger gegenüber den
Personensorgeberechtigten eingegangenen Betreuungsverpflichtung entsprechend
ihrem dienstlichen Auftrag für die der Tageseinrichtung für Kinder anvertrauten
Kinder verantwortlich. Hierzu gehört insbesondere die allzeitige und umfassende
Erfüllung der Aufsichtspflicht.
(2) Die Erfüllung der Aufsichtspflicht dient dem Schutz von Rechtsgütern. Hierzu
gehören insbesondere Leben, Gesundheit sowie das Eigentum. In diesem Sinne
schützt die ordnungsgemäße Aufsichtspflichterfüllung zum einen die anvertrauten
Kinder selbst vor Rechtsgutsverletzungen. Sie dient zum anderen dem Schutz Dritter
– hierzu gehören auch andere in der Tageseinrichtung für Kinder betreute Kinder –
vor Rechtsgutsverletzungen durch in der Tageseinrichtung für Kinder betreute
Kinder.“(Dienstordnung Anlage 4g zur AVO §5)
Zusatzkräfte haben keine direkte Verantwortung für die Aufsicht der gesamten Gruppe (dies verbleibt bei den Fachkräften). Die Eignung zur Mitwirkung an der Aufsichtspflicht, wenn sie angeleitet und beaufsichtigt werden, und sich in Rufweite einer Fachkraft befinden, muss überprüft werden. 


B. Einhaltung und Wahrung des Kinderschutzes gemäß der Präventionsordnung:

· Einhaltung des Verhaltenskodex allgemeiner und spezifischer Teil
· Kennen der Verfahrenswege, sowie des Beschwerdemanagement
· Umsetzen der Verfahrenswege in Rücksprache mit der Leitung
· Weitergabe von Kinderschutzrelevanten Informationen an die pädagogischen Fachkräfte und/oder die Leitung
· Teilnahme an Präventionsschulungen


C. Aufgaben gemäß Konzept:

1. Unterstützung bei pädagogischen Tätigkeiten:
Betreuung und Unterstützung im Alltag:
· Unterstützung der Fachkräfte bei der Betreuung der Kinder während des Freispiels, der Ruhephasen, bei Outdoor-Aktivitäten oder bei organisierten Gruppenangeboten.
· Begleitung und Mitwirkung an der Aufsicht der Kinder während der Übergangsphasen, wie Ankunft, Abholung, beim Umziehen oder beim Wechsel von Räumen.
· Unterstützung der Kinder bei alltäglichen Aufgaben wie An- und Ausziehen, Hygiene (z.B. Toilettengänge, Wickeln) und Essenszeiten (Essensvorbereitung, Beaufsichtigung beim Essen).

Im Rahmen des Kinderschutzes ist darauf zu achten, dass diese sensiblen Tätigkeiten erst nach einer entstandenen Beziehung zwischen den Kindern und der Zusatzkraft stattfinden!

Unterstützung bei der Organisation des Tagesablaufs:
· Vor- und Nachbereitung von Gruppenräumen und Materialien für Aktivitäten (z.B. Bereitstellen von Bastelmaterialien, Aufräumen nach Spielen).
· Unterstützung der Fachkräfte bei der Organisation von Projekten, Ausflügen oder Festen (z.B. Sammeln von Materialien, Begleitung der Kinder bei Ausflügen).
· Beaufsichtigung der Kinder in kleinen Gruppen wie z.B. Vorlesen, Spielen, Basteln, in Rücksprache mit den Fachkräften.

Begleitung von pädagogischen Angeboten:
· Unterstützung/Mitwirkung an geplanten pädagogischen Angeboten wie Musik-, Bewegungs- oder Kreativaktivitäten, jedoch ohne eigenständige Planung oder Durchführung dieser Angebote.
· Nach entsprechender Eignung und Qualifizierung können Aufgaben durch eine pädagogische Fachkraft übertragen werden (z.B. bei Qualifikation zur Übungsleitung im Kinderturnen, Musikpädagogin etc.).
· Unterstützung der Fachkräfte bei der Umsetzung von Projekten, wie z.B. durch Vorbereitungsarbeiten oder Begleitung der Kinder während der Aktivitäten.

Dokumentation und Beobachtung:
· Mithilfe bei der Beobachtung der Kinder unter Anleitung der Fachkräfte (z.B. Unterstützung bei der Dokumentation von bestimmten Entwicklungsbereichen, wie Sprache, Motorik oder Sozialverhalten).
· Keine eigenständige Dokumentation von Entwicklungsverläufen oder Durchführung von Entwicklungsgesprächen mit Eltern.


2. Erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern in Übereinstimmung mit der Konzeption:

· Führen von Tür- und Angelgesprächen in Absprache mit den Fachkräften z.B. Kind ist heute gestürzt, war sehr müde
· Keine eigenständigen Gespräche über Entwicklungsverläufe oder Verhalten von Kindern.



3. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern:

· Begleitung der Kinder bei der Kooperation mit der Grundschule als zusätzliche Aufsichtsperson zur Wahrung der Aufsichtspflicht, gemeinsam mit den Fachkräften.



4. Zusammenarbeit in der Einrichtung:

· Information an die Leitung und alle betroffenen Fachkräfte über besondere Vorkommnisse;
· Beteiligung und Mitwirkung bei Dienstbesprechungen, Team- und Mitarbeiter/innengesprächen im Rahmen der Dienstplanvorgaben auf Weisung der Leitung; -> Mitwirkung entsprechend der Inhalte der Gespräche
· Mitwirkung bei gemeinsamen Aufgaben der Tageseinrichtung für Kinder
(Veranstaltungen u.a.); auf Weisung der Leitung





5. Verwaltungstätigkeiten:
· Selbständiges Dokumentieren der erbrachten Arbeitszeit im jeweiligen System zur Arbeitszeiterfassung
· Unterstützung der päd. Fachkräfte beim führen der Anwesenheitsliste, des Verbandsbuches, führen von Protokollen -> nur in Rücksprache mit den Fachkräften


6. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten:

· Unterstützung bei der Vorbereitung von Frühstücksangeboten, Obsttellern entsprechend der Konzeption und Lebensmittelhygieneverordnung

Pflege von Raum und Material:
· Unterstützung bei der Einhaltung von Hygienevorschriften in der Einrichtung (z.B. Reinigen von Oberflächen, Desinfektion von Materialien nach der Nutzung, Wäsche waschen, Geschirr spülen).
· [bookmark: _Hlk193966339]Mitverantwortung für die Ordnung in den Gruppenräumen (z.B. Aufräumen von Spielzeug, Vorbereitung des Raumes für die nächste Aktivität).




	Aufgaben einer Erzieherin oder päd. Fachkraft in entsprechender Tätigkeit:
 (1) Pädagogische Fachkräfte, die entsprechende Tätigkeiten einer Erzieherin/eines
Erziehers mit staatlicher Anerkennung ausüben, haben insbesondere folgende
Aufgaben:

A. Wahrung der Aufsichtspflicht:
„Die Beschäftigten sind im Rahmen der vom Träger gegenüber den
Personensorgeberechtigten eingegangenen Betreuungsverpflichtung entsprechend ihrem dienstlichen Auftrag für die der Tageseinrichtung für Kinder anvertrauten Kinder verantwortlich. Hierzu gehört insbesondere die allzeitige und umfassende Erfüllung der Aufsichtspflicht.
(2) Die Erfüllung der Aufsichtspflicht dient dem Schutz von Rechtsgütern. Hierzu
gehören insbesondere Leben, Gesundheit sowie das Eigentum. In diesem Sinne
schützt die ordnungsgemäße Aufsichtspflichterfüllung zum einen die anvertrauten Kinder selbst vor Rechtsgutsverletzungen. Sie dient zum anderen dem Schutz Dritter – hierzu gehören auch andere in der Tageseinrichtung für Kinder betreute Kinder - vor Rechtsgutsverletzungen durch in der Tageseinrichtung für Kinder betreute Kinder.“(Dienstordnung Anlage 4g zur AVO §5)

Päd. Fachkräfte haben die direkte Verantwortung für die Aufsicht der gesamten Gruppe. Sie werden unterstützt und vertreten von Pädagogischen Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit einer Kinderpflegerin mit staatlicher Anerkennung.
Die Eignung zur Mitwirkung bei der Aufsichtspflicht von Zusatzkräften, Auszubildenden etc., wenn sie angeleitet und beaufsichtigt werden, und sich in Rufweite einer Fachkraft befinden, muss von den Fachkräften überprüft werden. 

B. Einhaltung und Wahrung des Kinderschutzes gemäß der Präventionsordnung:

· Einhaltung des Verhaltenskodex allgemeiner und spezifischer Teil
· Kennen der Verfahrenswege, sowie des Beschwerdemanagement
· Umsetzen der Verfahrenswege in Rücksprache mit der Leitung
· Dokumentation und Weitergabe von Kinderschutzrelevanten Informationen an die Leitung
· Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung des Schutzkonzepts
in Kooperation mit der Leitung
· Teilnahme an Präventionsschulungen


C. Aufgaben gemäß Dienstordnung:

1. Pädagogische Tätigkeiten:

· Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung der pädagogischen
Konzeption bzw. einzelner Konzepte in Kooperation mit der Leitung;
· Planung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption bzw. der einzelnen Konzepte unter Berücksichtigung des jeweiligen Leitbildes des Dienstgebers und der Anforderungen des „Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren
Kindertageseinrichtungen“;
· Gestaltung einer professionellen pädagogischen Beziehung zu den Kindern und der entsprechenden entwicklungsfördernden Lernumgebung;
· selbstständige Planung und Durchführung systematischer Beobachtungen der kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse, der Interessen und Herausforderungen, die sich dem Kind stellen, unter Anwendung frühpädagogischer Beobachtungsinstrumente, in Übereinstimmung mit der Konzeption der Einrichtung;
· fachtheoretisch fundierte Deutung/Interpretation der Wahrnehmungen und Beobachtungen;
· Identifikation von Kindern mit Entwicklungsrisiken und/oder drohender
Behinderung und Initiierung weiterer Maßnahmen zur diagnostischen
Abklärung bzw. zusätzlichen Förderung;
· selbständige Planung und entwicklungsangemessene Gestaltung von
Bildungsangeboten/die kindlichen Bildungsprozesse unterstützenden
Angeboten und Projekten;
· ganzheitliche Gestaltung von Pflege- und Versorgungshandlungen und -
situationen als beziehungsvolle und entwicklungsfördernde Lernarrangements;
· ggf. Erstellung eines Förderplans anhand von Einschulungsuntersuchungen (ESU);
· entwicklungsangemessene Strukturierung des Tagesablaufs;
· Aufbereitung, Auswertung und Dokumentation der Beobachtungen für den fachlichen Austausch mit anderen Fachkräften der Einrichtung und zur weiteren pädagogischen Planung;
· entwicklungsangemessene Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen von denen sie betroffen sind, in Übereinstimmung mit der Konzeption;
· Planung und Gestaltung der Eingewöhnungszeit der Kinder in Übereinstimmung mit der Konzeption;
· regelmäßige Reflexion der pädagogischen Arbeit allein und im pädagogischen Team unter Einbeziehung der Rückmeldungen der Kinder und Eltern;






















2. Erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern in Übereinstimmung mit der Konzeption:

· Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation der regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche mit den Eltern;
· professioneller Umgang mit Informationen, Anregungen, Anliegen und
Beschwerden von Eltern;
· Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen der
Elternbildung;


3. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern:

· Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Kooperation Kindertagesstätte – Grundschule;
· Zusammenarbeit mit Schulen (Fachschulen, u.a.) im Rahmen der Anleitung von PraktikantInnen, Auszubildenden und SchülerInnen;

· Austausch und Zusammenarbeit mit Fachstellen in Bezug auf die

individuelle Förderung der Kinder (Gesundheitsamt, Integrationsfachdienst, Beratungsstellen, u.a.), mit Einverständnis der Eltern und des Trägers der Einrichtung;

4. Zusammenarbeit in der Einrichtung:

· Information an die Leitung und alle betroffenen Fachkräfte über besondere Vorkommnisse;
· Beteiligung und Mitwirkung in regelmäßig stattfindenden
Dienstbesprechungen, Team- und Mitarbeiter/innengesprächen im Rahmen der Dienstplanvorgaben auf Weisung der Leitung;
· Kollegiale Beratung anderer pädagogischer Fachkräfte in der Einrichtung im Rahmen von Dienstbesprechungen oder nach Absprache mit der Leitung;
· Anleitung und Einsatz von Auszubildenden, PraktikantInnen und
SchülerInnen;
· Mitwirkung bei der Erstellung des Dienstplanes;
· Mitwirkung bei gemeinsamen Aufgaben der Tageseinrichtung für Kinder
(Veranstaltungen u.a.);



5. Verwaltungstätigkeiten:

· Erledigung von Verwaltungsaufgaben innerhalb des Verantwortungsbereichs im angemessenen Zeitraum, gegebenenfalls EDV gestützt (Anwesenheitslisten, Portfolios, Dokumentation, Protokolle, Aktennotizen, Berichte, Führen des Verbandsbuches, Elterninformationen, etc.);
· Übersicht und Beschaffung von Materialien im eigenen Verantwortungsbereich nach Absprache mit der Leitung;
· Übernahme und Durchführung von Organisationsaufgaben bei gemeinsamen Festen, Ausflügen, Gottesdiensten und weiteren Aktionen;

6. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten:

· Verantwortung für Mobiliar und Inventar des Verantwortungsbereiches;
· Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung des Hygieneplans;
· Erledigung von Besorgungen und Einkäufen nach Absprache mit der Leitung.












(2) Pädagogische Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit einer Kinderpflegerin mit staatlicher Anerkennung haben die Aufgabe, die Fachkräfte nach Absatz 1 bei der Planung und Durchführung des erzieherischen Konzepts zu unterstützen und sie bei Bedarf zu vertreten. Sie entlasten die Fachkräfte nach Absatz 1 durch die Übernahme von pädagogischen Teilaufgaben. Sie sind nur in Randzeiten, bei der
Mittagsbetreuung und bei Urlaub bzw. Krankheit der Fachkräfte nach Absatz 1 allein verantwortlich.




 



Quellen:
· Dienstordnung für die pädagogisch tätigen Beschäftigten in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg (Anlage 4g zur AVO)
· Leitfaden für den Einsatz von Zusatzkräften in den katholischen Kindertageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg, © Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Referat Frühkindliche Bildung/ Tageseinrichtungen für Kinder


































